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Amt 40 
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Gremium Beratungsfolge Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat Beschlussfassung 17.05.2018 öffentlich 

 
 
Verhandlungsgegenstand: Bestellung bzw. Bestätigung des 

Feuerwehrkommandanten der Gesamtwehr 
Meßstetten und des 
Abteilungskommandanten der 
Abteilungswehr Meßstetten und deren 
Stellvertreter sowie des stellvertretenden 
Abteilungskommandanten der 
Abteilungswehr Hartheim 

 
Beschlussvorschlag: Der Bestellung bzw. Bestätigung des Feu-

erwehrkommandanten der Gesamtwehr 

Meßstetten und des Abteilungskomman-

danten der Abteilungswehr Meßstetten 

und deren Stellvertreter sowie des stellver-

tretenden Abteilungskommandanten der 

Abteilungswehr Hartheim wird – wie vor-

geschlagen – zugestimmt. 

 
________________________________________________________________ 
Kosten / Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral). 
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt. 
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.). 
 Haushaltsmittel stehen nur mit  € zur Verfügung (HHSt. ) 



Seite 2 von 3 
 
 

 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. 
     Deckungsvorschlag:   
________________________________________________________________ 
Protokollauszug an: 

 Amt 20 

 
 
I. Allgemeines 

 

Die Amtszeit des Kommandanten und dessen Stellvertreter der Gesamtwehr Meßstet-

ten sowie des Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreter der Abteilungswehr 

Meßstetten ist in diesem Frühjahr abgelaufen, so dass turnusgemäß diese Ämter für die 

nächsten 5 Jahre wieder besetzt werden müssen. 

 

Der bisherige Feuerwehrkommandant Matthias Schwarz hatte bereits frühzeitig be-

kanntgegeben, nicht mehr für dieses Amt zu kandidieren. 

 

Sowohl die Kommandanten als auch die Stellvertreter müssen über die für dieses Amt 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und die persönlichen und fachli-

chen Voraussetzungen erfüllen. Darüber hinaus ist für die Bestellung durch den Bür-

germeister die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich. 

 

Gesamtwehr Meßstetten 

Die Wahl des Feuerwehrkommandanten sowie dessen Stellvertreter wurde im Rahmen 

der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Meßstetten am 28.04.2018 durchge-

führt. Zum neuen Feuerwehrkommandanten wurde Ralf Smolle gewählt. Holger Herr-

mann wurde ebenfalls zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten wiedergewählt. 

 

Abteilungswehr Meßstetten 

Im Rahmen der Abteilungsversammlung der Abteilungswehr Meßstetten am 27.01.2018 

wurde die Wahl des Abteilungskommandanten sowie dessen Stellvertreter durchge-

führt. Holger Herrmann wurde als Abteilungskommandant wiedergewählt. Zum neuen 

stellvertretenden Abteilungskommandant wurde Dominik Aue gewählt. 

 

Abteilungswehr Hartheim 

Ein Jahr vor Ende der Amtszeit bat der bisherige stellvertretende Abteilungskomman-

dant Thomas Jung, aus persönlichen Gründen von seinen Pflichten entbunden zu wer-

den. Bei der Abteilungsversammlung am 10.03.2018 wurde Herr Andreas Hörter als 

neuer Stellvertreter für die restliche Amtszeit gewählt. Im Frühjahr 2019 stehen die tur-

nusmäßigen Wahlen des Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreter an. 

 

II. Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Kommandanten und deren Stellvertreter müssen über die für dieses Amt erforderli-

chen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und die persönlichen und fachlichen Vo-

raussetzungen erfüllen. Bei den stellvertretenden Abteilungskommandanten wird die 

fachliche Voraussetzung durch das Absolvieren des Gruppenführerlehrgangs geschaf-
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fen. Sowohl Dominik Aue als auch Andreas Hörter haben diesen Lehrgang noch nicht 

absolviert. Nach Rücksprache mit Herrn Kreisbrandmeister Stefan Hermann spricht je-

doch nichts gegen die Bestellung der beiden Feuerwehrangehörigen zum stellvertre-

tenden Abteilungskommandanten. Vorbehaltlich eines freien Lehrgangskontingents an 

der Landesfeuerwehrschule werden die Gruppenführerlehrgänge in den Jahren 2018 

oder 2019 absolviert. 
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